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RS OGH 1962/3/6 8Ob69/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1962

Norm

ABGB §1092 ff

ABGB §1393 ff Ce

Rechtssatz

Werden die Mietrechte an den gemieteten Räumen und dem mitgemieteten Inventar mit Zustimmung der Vermieter

auf eine bestimmte Zeit abgetreten, so daß der Zessionar Hauptmieter an Stelle des Zedenten wird, dann kann Ersatz

für abhanden gekommenes Inventar nur der Vermieter, nicht aber der Zedent verlangen.
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